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Datenschutzvereinbarung 
 

Alle Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen (Name, Adresse, Telefon-

nummer, Geburtsdatum usw.), unterstehen in der Schweiz dem Gesetz 

über den Datenschutz (DSG). Speziell streng geschützt sind sogenannte «besondere Perso-

nendaten» wie Gesundheitszustand, Religionszugehörigkeit, politische Einstellung usw.  

Auch freiwillige Mitarbeiter:innen sind verpflichtet, sorgfältig mit Personendaten umzuge-

hen. Sie unterstehen denselben rechtlichen Vorgaben wie angestellte Mitarbeiter:innen. 

 

Auf dem Blatt «Merkpunkte zum Datenschutz» findest du die wichtigsten Vorschriften. Du bist ver-

pflichtet, diese in deinem Arbeitsbereich umzusetzen. 

 

Vereinbarung 
 

Hiermit verpflichte ich mich, personenbezogene Daten nicht unbefugt zu erheben, 

zu nutzen, weiterzugeben oder zu verarbeiten. Ich behandle alle Daten vertraulich 

und bewahre sie sicher auf. 

 

Ich informiere meine Bezugsperson über die Form, wie ich in meinem Arbeitsbereich 

Daten erhebe, nutze und aufbewahre (Formulare, Aufbewahrung, Listen usw.). 

 

Ich habe das beiliegende Merkblatt gelesen und verstanden. 

 

Es ist mir bewusst, dass Verstösse gegen das Datenschutzgesetz mit hohen Strafen 

geahndet werden. 

 

Ich verpflichte mich, die gesetzlichen Vorgaben betreffend Datenschutz in meinem 

Arbeitsbereich umzusetzen. 

 

 

Diese Vereinbarung gilt auch nach Beendigung meiner freiwilligen Tätigkeit. 

 

 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung der genannten Regeln. 

 

 

Ort, Datum:  

 

Name, Vorname:  

 

Unterschrift:  
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